
1. Anderung der Satzung der Ortsgemeinde Saulheim

vom 21. September 2018

über die Einziehung von Wirtschaftswegen nach $ 24 Gemeindeordnung
Rheinland-Pfalz (Gemo) i.V.m. g 58 Abs.4 satz 2 FlurbereinigungsgeseE

(FlurbG) in der Gemarkung Nieder-Saulheim

vom 20. Februar 2019

Der Ortsgemeinderat Saulheim hat in seiner Sitzung am 12.12.2018 aufgrund des
$ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden
Fassung i.V.m. $ 58 Abs. 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der derzeit
geltenden Fassung folgende Satzung beschlossen, die nach Zustimmung durch die
Kreisvenryaltung Alzey-Worms vom 18.02.2019 hiermit bekannt gemacht wird.

sl
Die Anlage zur Satzung der Ortsgemeinde Saulheim über die Einziehung von Wirt-
schaftswegen nach $ 24 Gemeindeordnung Rheinland-pfalz (Gemo) i.V.m. g b8
Abs. 4 Salz 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Gemarkung Nieder-Saulheim
vom 21. September 2018 wird durch den dieser Anderungssatzung beiliegendem
Lageplan ersetzt. Die Anlage ändert sich wie folgt:

Hinsichtlich der Wege Flur 39, Nr. 229 und Nr. 233 sind von der Einziehung nur die
Einmündungsbereiche zu dem Weg Nr. 231 betroffen (im Lageplan orange markiert).
Der Einziehungsbereich derwege und Gräben Flur 39, Nr. 22Tt2, Nr.230, Nr. 231,
Nr. 232 und Flur 44, Nr. 25712 bleibt gegenüber der Anlage zu satzung vom
21. September 2018 unverändert (im Lageplan grün markiert).

Die Bezeichnung der Flurstücke bezieht sich auf die Grundstücksnummerierung vor
dem Umlegungsverfahren ,,Am Westring TeilV". Der Umlegungsbeschluss wurde m1
Veröffentlichung im Nachrichtenblatt vom 23.06.1994 bekannt gemacht. Der Um-
legungsplan für das Umlegungsgebiet Westring Teil V in Saulheim wurde mit Ver-
öffentlichung der Bekanntmachung gemäß $ 71 Baugesetzbuch im Nachrichtenblatt
vom 27 .05.1999 unanfechtbar.
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Die satzung tritt am Tag nach der öffenflichen Bekanntmachung in Kraft.
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